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Der Stadtrat der Stadt Saalfeld/Saale  
fasste in seiner Sitzung am 18. Oktober 2006 folgende Beschlüsse: 
 
Genehmigung der Niederschrift der Sitzung des Stadtrates der Stadt Saalfeld/Saale vom  
27. September 2006 (öffentlicher Teil), Beschluss-Nr.: 119/2006 
 
Der Stadtrat der Stadt Saalfeld/Saale genehmigt die Niederschrift des öffentlichen Teil der 
Sitzung des Stadtrates der Stadt Saalfeld/Saale vom 27. September 2006. 
 
 
Beteiligung der Stadt Saalfeld/Saale an der Aktion "Stolpersteine" 
Beschluss-Nr.: 130/2006 
 
Der Stadtrat beschließt: 
 
1. Die Stadt Saalfeld beteiligt sich an der Aktion "Stolpersteine" des Künstlers Gunter 
Demnig. 
 
2. Der Bürgermeister wird beauftragt, sicherzustellen, dass die Stadtverwaltung die Aktion  
    „Stolpersteine" unterstützt. Die Unterstützung soll insbesondere durch die Bereitstellung 
    der vorhandenen Fachkenntnis und durch Sachleistungen (Bereitstellung von öffentlichen  
     Raum) erfolgen. 
 
3. Der Bürgermeister wird beauftragt, alle Ortschronisten der Stadt, die Schulen, Vereine, 
Verbände, das Stadtmuseum und die Kirchen in Saalfeld über die Beteiligung der Stadt an   
der Aktion  "Stolpersteine" zweckmäßig zu unterrichten und diese für eine Beteiligung zu 
motivieren. 
 
 
Zuständigkeit Wohnungswesen, Beschluss-Nr.: 144/2006 
  
Der Stadtrat der Stadt Saalfeld/Saale beschließt, dem Thüringer Ministerium für Bau und 
Verkehr den Beibehalt der Zuständigkeit für die Aufgaben der Wohngeldstelle und 
Wohnungsbindung verbindlich zu erklären. 
 
 
Bestellung Aufsichtsratsmitglieder der Stadtwerke Saalfeld GmbH, 
Beschluss-Nr.: 148/2006 
 
Der Stadtrat der Stadt Saalfeld/Saale beschließt, Herrn Matthias Graul, Herrn Wolfgang 
Dütthorn und Frau Bettina Fiedler gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages in den Aufsichtsrat 
der Stadtwerke Saalfeld GmbH zu bestellen. 
 
Bestellung des Aufsichtsrates der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Saalfeld/Saale 
mbH, Beschluss-Nr.: 147/2006 
 
Der Stadtrat der Stadt Saalfeld/Saale beschließt, Herrn Wolfgang Dütthorn gemäß § 10 des 
Gesellschaftsvertrages als Aufsichtsratsmitglied der Wohnungsbau- und 
Verwaltungsgesellschaft Saalfeld/Saale mbH zu bestellen. 
 

 2



Abwägung der Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange aus der 
Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß 
§ 3 Abs. 1 BauGB zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Rasenweg West" 
Beschluss-Nr.: 135/2006 
  
Der Stadtrat der Stadt Saalfeld/Saale hat die Stellungnahmen der Behörden und Träger 
öffentlicher Belange aus der Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und der frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
„Rasenweg West“ untereinander und gegeneinander abgewogen. Die Abwägungsvorschläge 
der Verwaltung werden bestätigt. Das Ergebnis der Abwägung ist den Betroffenen 
mitzuteilen. 
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Der Bau- und Wirtschaftsausschuss  
fasste in seiner Sitzung am 11. Oktober 2006 folgende Beschlüsse:  
 
 
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Umbau ehemaliges Postgebäude zum 
Bürogebäude, Kulmbacher Straße 17, Fl.-Nr. 1500/10, 1499/8, 1499/13(Beschluss-Nr. 
B/216/2006). 
 
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Anbringen einer Werbeanlage, Saalstraße 
10, Fl.-Nr. 555/2 (Beschluss-Nr. B/217/2006). 
 
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Umbau Wohn- und Geschäftshaus, 
Schulplatz 2, Fl.-Nr. 238/15 (Beschluss-Nr. B/218/2006). 
 
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Neubau Carport, Gerätehütte und Pavillon, 
Pirmasenser Straße 35, Fl.-Nr. 3727/2, 3728 (Beschluss-Nr. B/219/2006). 
 
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Ersatzneubau einer Vorbereitungsküche für 
einen Imbissbetrieb, Geraer Straße 70, Fl.-Nr. 559/18 (Beschluss-Nr. B/220/2006). 
 
Zustimmung zur Stellungnahme der Verwaltung zum BimSchG Asphaltmischanlage 
Wöhlsdorf (Beschluss-Nr. B/221/2006). 
 
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zur Errichtung einer Garage, Dr.-Wilhelm-Külz-
Straße 13, Fl.-Nr.3891/29 (Beschluss-Nr. B/222/2006). 
 
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Anbau eines Wohnraumes an ein 
Eigenheim, Franz-Schubert-Straße 17, Fl.-Nr.3711/8 (Beschluss-Nr. B/223/2006). 
 
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Umbau Gewerbebau zu Büro- und 
Fertigungsge-bäude/Neubau einer Produktionshalle, Zum Silberstollen 2, Fl.-Nr.174/27 
(Beschluss-Nr. B/224/2006). 
 
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Anbau an Kfz Werkstatt, Eisenstraße 8,  
Fl.-Nr.1536/18 (Beschluss-Nr. B/225/2006). 
 
Versagung des gemeindlichen Einvernehmens zur Errichtung einer Plakatanschlagtafel, 
Hannostraße 7a, Fl.-Nr. 4413/16 (Beschluss-Nr. B/226/2006). 
 
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Austausch vorhandener Werbeanlangen, 
Sylvester-Lieb-Straße 2, Fl.-Nr. 3841/27 (Beschluss-Nr. B/227/2006). 
 
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Aufstellen eines Carport, Remschützer 
Straße 105, Fl.-Nr.77/67 (Beschluss-Nr. B/228/2006). 
 
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zur Erweiterung eines Dentallabors, 
Sonneberger Straße 44, Fl.-Nr. 3870/9 (Beschluss-Nr. B/230/2006). 
 
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zur Errichtung einer Backstube und eines 
Stehcafes im ehemaligen Verkaufsraum, Florian-Geyer-Straße 91, Fl.-Nr. 30/5  
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(Beschluss-Nr. B/231/2006). 
 
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zur Errichtung und Anbringung von CITROEN 
Werbeanlagen, Mittlerer Watzenbach, Fl.-Nr. 4700/61 (Beschluss-Nr. B/232/2006). 
 
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zur Nutzungsänderung Verkaufsstelle zu 
Lagerhalle für Kunststoff-Recycling Produkte, Zum Silberstollen, Fl.-Nr.179/23  
(Beschluss-Nr. B/233/2006). 
 
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zur Errichtung eines Textilmarktes (440 m²) im 
bestehenden Netto-Markt, Rasenweg 2, Fl.-Nr. 162/3 (Beschluss-Nr B/234/2006). 
 
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zur Aufstellung einer Stahlbeton-Fertiggarage, 
Typ Eisenach (doppelt), Wittmannsgereuther Straße 21a, Fl.-Nr. 4274/38  
(Beschluss-Nr. B/237/2006). 
 
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zur Anbringung einer Werbetafel, Saalstraße 62, 
Fl.-Nr. 744/3 (B/239/2006). 
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Steuerzahlungstermin für Grund- und Gewerbesteuer 
 
 
Am 15. November werden die Raten für das IV. Quartal 2006 der Grundsteuer sowie der 
Gewerbesteuer-Vorauszahlungen in Höhe der zuletzt erlassenen Bescheide an die Stadt 
Saalfeld fällig. 
 
Steuerzahler, die der Stadtverwaltung keine Ermächtigung zum Einzug der Forderungen per 
Lastschrift oder ihrer Hausbank durch Dauerauftrag erteilt haben, werden gebeten, die 
Steuerbeträge unter Angabe ihrer Personenkonto-Nummer als Zahlungsgrund auf das Konto 
bei der 
 
     Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt 
     Bankleitzahl                     83050303 
     Kontonummer                             60 
 
zu überweisen. 
 
Für die Überweisung der Grundsteuerraten werden keine Zahlscheine verschickt. 
 
Um das Versäumen der Zahlungsfälligkeiten zu vermeiden, besteht die Möglichkeit, der 
Steuerabteilung im Rathaus Zi. 1.11/1.12 eine Ermächtigung zum Einzug der Forderungen zu 
erteilen. 
Formulare können im Internet unter www.saalfeld.de  Auswahl: Rat/Verwaltung,  “Was 
erledige ich wo ?“, Stichwort “Einzugsermächtigung“ heruntergeladen werden. 
 
 
Stadtverwaltung 
Steuerabteilung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6

http://www.saalfeld.de/


 
Saalfelder Bürgermeister startet Initiative für Jugendliche der Stadt  
  
Auch in diesem Jahr ist es wieder schwierig, jedem ausbildungsbereiten Jugendlichen einen 
entsprechenden Ausbildungsplatz zu vermitteln. Im Hinblick auf die gegenwärtig geführte 
öffentliche Debatte über "Bildungschancen für alle" ist dies besonders bedauerlich.  
Deshalb rufen Bürgermeister Matthias Graul und die Sabel-Schule Saalfeld, vertreten durch 
Geschäftsführer Michael Wilde, alle Unternehmerinnen und Unternehmer der Stadt Saalfeld 
sowie weiterführende berufsbildende Schulen auf, zusätzliche Ausbildungsplätze für das jetzt 
begonnene Lehrjahr zur Verfügung zu stellen. 
Angebote an kurzfristig verfügbaren Ausbildungsplätzen werden erbeten an : 
Jürgen Mehnert,  
Amtsleiter Wirtschaftsförderung der Stadtverwaltung Saalfeld 
Telefon: 03671 / 598 371, Fax: 03671 / 598 174 ,  
e-mail : Juergen.Mehnert@stadt-saalfeld.de 
  
und  
Michael Wilde,  
GF Sabel-Schule Saalfeld   
Telefon: 03671 / 53 800, Fax: 03671 / 53 80 30. 
  
 
Renate Ehrhardt/pa/öa 
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Das Gebäude der Stadtbibliothek direkt am Markt nach Abschluss der Fassadenarbeiten im 
Bereich Brudergasse. Im Hofbereich gehen die Malerarbeiten planmäßig voran. Die 
Gestaltung der entsprechenden Freiflächen und die Bepflanzung des Innenhofes erfolgt im 
Frühjahr 2007.  
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Saalfeld, sauber und sicher, Wunsch und Verpflichtung für uns alle 
 
Mit der Satzung über die Straßenreinigung im Gebiet der Stadt Saalfeld werden den 
Grundstückseigentümern und Besitzern Pflichten zur Reinigung und zum Winterdienst 
übertragen. Diese beziehen sich im Wesentlichen auf die Gehwege, Schnittgerinne und 
Straßeneinläufe. Sind keine Gehwege vorhanden, gilt ein Streifen von 1,50 m Breite entlang 
der Grundstücksgrenze. Soweit besondere Umstände eine sofortige Reinigung nicht erfordern, 
ist diese einmal wöchentlich vor den Sonntagen oder gesetzlichen Feiertagen durchzu- 
führen. Auch Unkrautbewuchs ist zu beseitigen. Die Reinigungspflicht des Verursachers,  
z.B. Hundekot, bleibt davon unberührt.  
Im Winter kommen die Schneeräumung und die Beseitigung von Eisglätte hinzu. Diese 
Verpflichtungen gelten täglich von 7:00 bis 20:00 Uhr und sind unverzüglich wahrzunehmen. 
Geeignete Streumaterialien sind Sand, Splitt u.ä. Werden diese Rechtspflichten nicht 
eingehalten, drohen Unfälle mit teils erheblichen Folgen. 
Dies zieht nicht nur ordnungsrechtliche Sanktionen, sondern unter Umständen auch zivil- 
rechtliche Haftungsansprüche erheblichen Ausmaßes nach sich. Detailregelungen, die hier 
nicht aufgeführt werden können, finden sich im Satzungstext, der auch im Internet abrufbar 
ist. Natürlich stehen die Mitarbeiter des Ordnungsamtes für weitergehende Auskünfte gerne 
zur Verfügung ( Tel. 03671 / 598 283). 
 
Nachgelesen werden kann die „Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Saalfeld“ vom  
8. Januar 1999 im Internet unter www.saalfeld.de. Rat und 
Verwaltung/Bürgerservice/Ortsrecht.   
 
H. Thomas 
Leiter Ordnungsamt 
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